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72. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 22. Juli 2003, mit der Einkaufsorte festgelegt werden
73. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 2. Dezember 2003, mit der die Besorgung von Angelegen-

heiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde Andau aus dem Bereich der örtlichen Baupolizei auf die ört-
lich zuständige Bezirkshauptmannschaft übertragen wird

74. Kundmachung des Landeshauptmanns von Burgenland vom 9. Dezember 2003 über die Aufhebung der Abs. 1 bis 5
des § 21 des Burgenländischen Baugesetzes 1997

72. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 22. Juli 2003, mit der Einkaufsorte
festgelegt werden

Auf Grund des § 14d Abs. 2 lit. c des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 18/1969, zuletzt
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 79/2002, wird verordnet:

§ 1
Als Einkaufsorte werden festgelegt:

Bad Tatzmannsdorf
Bad Sauerbrunn
Unterwart
Kittsee
Bruckneudorf
Weppersdorf
St. Michael
Kohfidisch
Steinberg - Dörfl
Eltendorf
Nickelsdorf
Kemeten
Stoob

§ 2
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung der Burgenländischen Landesregierung, mit

der Einkaufsorte festgelegt werden, LGBl. Nr. 89/2002, außer Kraft.

Für die Landesregierung:
Nießl

73. Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 2. Dezember 2003, mit der die Besor-
gung von Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde Andau aus dem Bereich
der örtlichen Baupolizei auf die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft übertragen wird

Auf Antrag der Gemeinde Andau wird gemäß § 58 Abs. 4 Burgenländische Gemeindeordnung 2003, LGBl.
Nr. 55, die Besorgung folgender Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches aus dem Bereich der ört-
lichen Baupolizei auf die örtlich zuständige Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See übertragen; diese
Übertragung bezieht sich nicht auf bundeseigene Gebäude, die öffentlichen Zwecken dienen (Art. 15 Abs. 5
B-VG):

1. In jenen Fällen, in denen nach der Gewerbeordnung die gewerbebehördliche Genehmigung der Be-
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triebsanlage erforderlich ist: Feststellung in Zweifelsfällen, ob ein geringfügiges Bauvorhaben vorliegt
oder ein Bauverfahren durchzuführen ist, Baufreigabe durch Anbringung eines Freigabevermerks, Ertei-
lung von Baubewilligungen und Mitteilung eines beabsichtigten Abbruchs eines Gebäudes sowie Ab-
bruchbewilligung und Erteilung der Benützungsfreigabe. Die Übertragung bezieht sich auf den gesam-
ten Bau, wenn auch nur ein Teil des Baus der gewerbebehördlichen Genehmigungspflicht unterliegt;

2. für Bauten in Grünflächen (§ 16 des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 18/1969, in
der geltenden Fassung): Feststellung in Zweifelsfällen, ob ein geringfügiges Bauvorhaben vorliegt oder
ein Bauverfahren durchzuführen ist, Baufreigabe durch Anbringung eines Freigabevermerks, Erteilung
von Baubewilligungen und Mitteilung eines beabsichtigten Abbruchs eines Gebäudes sowie Abbruchbe-
willigung und Erteilung der Benützungsfreigabe;

3. Durchführung aller baubehördlichen Verfahren und aller im Burgenländischen Baugesetz normierten
Maßnahmen bei mangelhafter und nichtbewilligter Bauführung sowie bei Baugebrechen in den Angele-
genheiten nach Z 1 und 2.

Für die Landesregierung:
Kaplan

74. Kundmachung des Landeshauptmanns von Burgenland vom 9. Dezember 2003 über die Auf-
hebung der Abs. 1 bis 5 des § 21 des Burgenländischen Baugesetzes 1997

Gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 lit. b des Bgld. Verlautbarungsgesetzes 1990,
LGBl. Nr. 17/1991, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 27. September 2003, G222/01-11, die Abs. 1 bis 5 des
§ 21 des Burgenländischen Baugesetzes 1997, LGBl. Nr. 10/1998, als verfassungswidrig aufgehoben.

Der Verfassungsgerichtshof hat ferner ausgesprochen, dass die Aufhebung mit Ablauf des 31. Oktober
2004 in Kraft tritt und frühere gesetzliche Bestimmungen nicht wieder in Wirksamkeit treten.

Der Landeshauptmann:
Nießl
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